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Gemeinschaftsversammlung 17.06.2026 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bestellung der Bürgermeister zu Standesbeamten für Eheschließungen 

 
Sachverhalt: 
Die jeweiligen ersten Bürgermeister der beiden Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen 
vollziehen in ihren jeweiligen Gemeinden Trauungen. Nach § 2 Abs. 3 Satz 1 AVPStG umfasst der Aufgabenbereich 
eines zum Standesbeamten bestellten Bürgermeisters die Vornahme von Eheschließungen. Die Bestellung der ersten 
Bürgermeister gilt im Falle ihrer Wiederwahl bis zur erneuten Entscheidung fort, eine erneute Beschlussfassung in der 
neuen Amtszeit ist jedoch zwingend erforderlich. Damit diese Aufgaben auch in dieser Wahlperiode (2026 – 2032) 
wahrgenommen werden kann, sollen die beiden ersten Bürgermeister jeweils für den Bereich ihrer Gemeinde zu 
Trauungsstandesbeamten zur Vornahme von Eheschließungen zu bestellen. 
 
Zusätzlich soll für den Markt Reichertshofen noch der 3. Bürgermeister Dieter Lindenmeier als 
Eheschließungsstandesbeamter bestellt werden. 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist die Bestellung weiterer Bürgermeister als Standesbeamte mit dem beschränkten 
Aufgabenkreis der Vornahme von Eheschließungen sinnvoll, so kann unter anderem gewährleistet werden, 
Samstagstrauungstermine außerhalb des Trausamstags (erster Samstag im Monat) z.B. bei kurzfristiger Verhinderung 
des jeweiligen ersten Bürgermeisters sicher stattfinden zu lassen. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
a) Erster Bürgermeister Michael Franken (Markt Reichertshofen) wird zum Standesbeamten zur Vornahme von 

Eheschließungen für das Gebiet des Marktes Reichertshofen bestellt. 
b) Dritter Bürgermeister Dieter Lindenmeier (Markt Reichertshofen) wird zum Standesbeamten zur Vornahme von 

Eheschließungen für das Gebiet des Marktes Reichertshofen bestellt. 
c) Erster Bürgermeister Helmut Bergwinkel (Gemeinde Pörnbach) wird zum Standesbeamten zur Vornahme von 

Eheschließungen für das Gebiet der Gemeinde Pörnbach bestellt. 
 
 
 


